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Wo bleibt die Frauenwürde! Gedanken zum Film «Nana»

Immer wieder haben wir seit Jahren betont, dafj es bei der Beurteilung
eines Filmes nicht in erster Linie nur auf die rein äußere Formgebung
(krasse und anstößige Szenen!) ankommt, sondern auf die Gesinnung,
die dem ganzen Film sein Gepräge, seine moralische Atmosphäre gibt.
Leider scheint diese Wahrheit vielen staatlichen Filmzensoren noch nicht
voll eingegangen zu sein. Bei vielen von ihnen steht die Frage im
Vordergrund, ob ein Film der Ueberfretung eines staatlichen Gesetzes
Vorschub leistet, d. h. zu Verbrechen anzuregen geeignet ist. Ob hingegen
durch ein Filmwerk und vor allem durch die bedauerliche Häufung
gewisser Streifen moralisch minderwertiger Gesinnung das sittliche Denken
und Fühlen langsam aber sicher vergiftet wird, ist weniger direkt mefj-
bar und wird viel seltener bei einem in Frage kommenden Filmverbot in
Erwägung gezogen. Vor allem sogenannte «Dirnen- und Milieufilme», in
weichen ohne jegliche sittliche Wertsetzung eine hemmungslose Erotik
ausgebreifet wird, vermögen die christliche, ja menschliche Hochschätzung

eines reinen Lebens in starkem Mafye zu gefährden und zu zerstören.

Bezüglich des Films «Nana» nach dem zu seiner Zeit auf den Index
der verbotenen Bücher gesetzten Roman von Emile Zola erhielten wir
von empörter fraulicher Seite eine Zuschrift zur Veröffentlichung, die
den Nagel auf den Kopf trifft und die wir mit Ueberzeugung gutheißen
können. Die Redaktion.

Ein indischer Frauenverein in New Delhi haf es sich zum Ziel gesetzf,
dem Mißbrauch des weiblichen Körpers zu Werbezwecken ein Ende zu
setzen. Wörtlich heif)t es in der Bekanntmachung: «Die Frau ist ein Sinnbild

von Reinheit, Einfachheit und Opferbereitschaff und kein Reklame-
arfikel», erklärte die Vorsitzende der Vereinigung, die alle Verleger,
Propagandisten und Werbebüros aufgefordert haf, unter keinen Umstän-
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